
Einmal im Jahr veranstaltet der Werkstattrat 
Werkstattversammlungen, die in allen Betriebs-
stätten stattfinden. Hier legt der Werkstattrat 
seine Rechenschaftsberichte ab und die Beschäf-
tigten haben die Möglichkeit direkt mit ihren 
Vertretern zu sprechen. 

Die Geschäftsleitung, die Mitarbeitervertretung 
und der Werkstattrat legen Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit. Zum Beispiel wird die Ur-
laubsplanung für das gesamte Jahr zusammen 
festgelegt, Feste werden gemeinsam gestaltet. 

Immer ein offenes Ohr

Die Werkstatträte 
der Ledder Werkstätten stellen sich vor

Der Werkstattrat vertritt die Interessen 
der Beschäftigten!

Wenn ihr Fragen, Anregungen oder 
Probleme habt, stehen die Mitglieder 

des Werkstattrates jederzeit als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

Zusammenarbeit

Werkstattversammlung

Zusammenarbeit

Ansprechpartner im Werkstattrat?

Werkstattrat für geistig behinderte Menschen

Werkstattrat für psychisch behinderte Menschen
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Der Werkstattrat vertritt die Interessen... Wo kann der Werkstattrat helfen?

aller Beschäftigten in den Ledder Werkstätten. 
Alle 4 Jahre wählen die Beschäftigten in einer 
geheimen Wahl ihre Vertreter. 
Für die Organisation und Durchführung der 
Wahl ist der Wahlvorstand verantwortlich. 

In der Werkstättenmitwirkungsverordnung, die 
im Sozialgesetzbuch verankert ist, steht verbind-
lich geschrieben, wie der Werkstattrat arbeiten 
kann und soll. In den Ledder Werkstätten gilt 
die Mitwirkungsverordnung der Diakonie. 

Der Werkstattrat soll zuhören, wenn Werk-
stattbeschäftigte eigene Ideen einbringen oder 
sich beschweren wollen. Gemeinsam mit der 
Geschäftsleitung wird dann nach einer Lösung 
gesucht. Der Werkstattrat ist verpflichtet, dabei 
die Schweigepflicht einzuhalten. 

Bei folgenden Themen hat der Werkstattrat ein 
Mitwirkungsrecht: 

Urlaub Feste & Ausflüge

Werkstattordnung Entgelt Arbeits- und Pausen-
zeiten, Zeiterfassung

Weiterbildung für 
Beschäftigte

Umbauarbeiten Raumgestaltung

Essen & Getränke Unfallverhütung


